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Protokoll über die öffentliche Sitzung des Rates
_________________________________________________________

Anwesend:

Ratsvorsitzender

Mitglieder der CDU-Fraktion

Mitglieder der SPD-Fraktion

Mitglieder der Gruppe B`90/Die Grünen und Die Linke

Mitglieder der Gruppe FDP/Sundmäker

Von der Verwaltung

Abwesend:

Tanja Fürst
Arnd Sehlmeyer
Markus Helling

Sitzungsdatum: Donnerstag, den 19.01.2023
Beginn: 17:00 Uhr
Ende 17:04 Uhr
Ort, Raum: Stirpe-Oelingen, Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen, Am

Schützenplatz 3, 49163 Bohmte

Martin Schütz

Elisabeth Düvel
Jan Fröhling
Thomas Gramke
Ralf Kasper
Markus Kleinkauertz
Carolin Klevorn
Anne Paul
Martin Schnöckelborg
Marcus Unger
Mathias Westermeyer

Olaf Baum
Patrick Buchsbaum
Thomas Gerding
Heinz-Josef Klanke
Dieter Klenke
Frank Mosel
Mark Oelgeschläger
Thomas Rehme

Heinrich Ahlbrink
Lars Büttner
Karl Koopmann
Dr. Joachim Solf

Hildegard Sundmäker
Michael Unthan

Erster Gemeinderat Lutz Birkemeyer



öffentliche Sitzung des Rates vom 19.01.2023 Seite 2 von 5

Sven Böttger
Stefan Wienholt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

3 Feststellung der Tagesordnung

4 Antrag auf Abwahl der Bürgermeisterin gem. § 82 NKomVG
Vorlage: BV/296/2022



öffentliche Sitzung des Rates vom 19.01.2023 Seite 3 von 5

Öffentlicher Teil

Ratsvorsitzender Martin Schütz begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des
Rates.

Ratsvorsitzender Martin Schütz stellt die ordnungsgemäße Ladung und die
Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wird mit den öffentlichen Tagesordnungspunkten 1 - 4 festgestellt.

Die amtierende Bürgermeisterin Frau Tanja Strotmann leidet seit längerem an den Folgen
einer Long-COVID-Erkrankung. Verschiedene Therapieansätze blieben bislang leider
erfolglos. Es ist derzeit bedauerlicherweise völlig unklar, wann Frau Strotmann ihren Dienst
als Bürgermeisterin wieder aufnehmen kann.

Die Spitzen der im Rat vertretenen politischen Parteien und Gruppen haben sich Anfang
Dezember mit Frau Strotmann zusammengesetzt und über das weitere Vorgehen beraten.
Dabei wurde der Wunsch der Mandatsvertreter deutlich, dass der Weg für einen personellen
Neuanfang an der Spitze der Gemeinde Bohmte freigemacht werden sollte.

Die Parteien und Gruppen haben sich daraufhin in Abstimmung mit Frau Strotmann auf die
Durchführung eines Abwahlverfahrens gemäß den Vorschriften des § 82 NKomVG
verständigt.

Zunächst ist dafür ein Antrag an den Ratsvorsitzenden zu richten, den mindestens ¾ der
Abgeordneten unterzeichnen müssen. Dieser Antrag ist mit Datum vom 16. Dezember 2022
eingegangen.

Frühestens 2 Wochen nach Eingang des Antrages hat der Rat der Gemeinde Bohmte im
Rahmen einer Sondersitzung über die Annahme des Antrages abzustimmen. Eine
Aussprache über den Antrag erfolgt in dieser öffentlichen Ratssitzung nicht. Der Antrag ist
durch die Vertretung angenommen, wenn erneut eine Mehrheit von min. ¾ der Abgeordneten
für die Annahme des Antrages votiert.

Die Bürgermeisterin gilt als abgewählt, wenn sie innerhalb von einer Woche nach dem
Beschluss durch die Vertretung gegenüber dem Ratsvorsitzenden schriftlich erklärt, dass sie

zu 1 Eröffnung der Sitzung

zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

zu 3 Feststellung der Tagesordnung

zu 4 Antrag auf Abwahl der Bürgermeisterin gem. § 82 NKomVG
Vorlage: BV/296/2022
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auf die Durchführung eines Abwahlverfahrens durch die Wahlberechtigten der Gemeinde
verzichtet.

Ratsvorsitzender Martin Schütz fragt, ob es noch Erläuterungsbedarf zur Vorlage bzw. zum
eingereichten Antrag gibt. Er weist daraufhin, dass eine Aussprache zum Antrag nach dem
NKomVG nicht vorgesehen ist.

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, so dass zu dem nachgenannten Beschluss eine
namentliche Abstimmung wie folgt vorgenommen wird.

Beschluss:
Der Rat der Gemeinde Bohmte beschließt den Antrag auf Abwahl der Bürgermeisterin vom
16.12.2022 gemäß § 82 Absatz 2 Satz 4 NKomVG anzunehmen und ein Abwahlverfahren
durchzuführen.

Ratsvorsitzender Martin Schütz verliest die Namen der Ratsmitglieder in alphabetischer
Reihenfolge, die Ratsmitglieder stimmen namentlich und offen wie folgt ab. In eigener Sache
fragt der stellvertretende Ratsvorsitzende Lars Büttner nach dem Votum des
Ratsvorsitzenden Martin Schütz.

Abstimmungsergebnis:

Nr. Name Partei, Gruppe Ja Nein Enthaltung
1 Ahlbrink, Heinrich Bündnis 90, Die Grünen, Die

Linke
X

2 Baum, Olaf SPD X
3 Buchsbaum, Patrick SPD X
4 Büttner, Lars Bündnis 90, Die Grünen, Die

Linke
X

5 Düvel, Elisabeth CDU X
6 Fröhling, Jan CDU X
7 Gerding, Thomas SPD X
8 Gramke, Thomas CDU X
9 Kasper, Ralf CDU X
10 Klanke, Heinz-Josef SPD X
11 Kleinkauertz, Markus CDU X
12 Klenke, Dieter SPD X
13 Klevorn, Carolin CDU X
14 Koopmann, Karl Bündnis 90, Die Grünen, Die

Linke
X

15 Mosel, Frank SPD X
16 Oelgeschläger, Mark SPD X
17 Paul, Anne CDU X
18 Rehme, Thomas SPD X
19 Schnöckelborg, Martin CDU X
20 Schütz, Martin SPD X
21 Dr. Solf, Joachim Bündnis 90, Die Grünen, Die

Linke
X

22 Sundmäker, Hildegard FDP, Sundmäker X
23 Unger, Marcus CDU X
24 Unthan, Michael FDP, Sundmäker X
25 Westermeyer, Mathias CDU X
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Somit haben 25 Ratsmitglieder für die Annahme des Antrages zur Abwahl der
Bürgermeisterin votiert. Ein Abwahlverfahren gemäß § 82 NKomVG ist entsprechend den
geltenden Vorschriften zu initiieren.

Martin Schütz Lutz Birkemeyer
Ratsvorsitzender Erster Gemeinderat


